
EXOTIS URI 
 

Reglement Vogelbörse 
 

1. An der Vogelbörse können alle teilnehmen (auch NICHT-Mitglieder). 
 

2. Den Vogelverkauf übernimmt das dafür zuständige Verkaufspersonal gegen 
Abgabe von 10 % zu Gunsten der EXOTIS Uri. - Käfigmiete: Fr. 5.00 + Fr. 7.00, 
Volière Fr. 10.00. - Selbstverkauf:  KEINE %-Abgabe, nur Käfigmiete. 
Selbstverkauf muss der Börsenleitung gemeldet werden!!! (Abrechnung). 
Unterarten z.B. Gloster – norm. Kan.; Agapornis fischeri – Agap. roseicolli usw.) 
müssen in getrennten Käfigen untergebracht werden!!! 

 
3. Die EXOTIS Uri ist Veranstalter der Börse. Sie übernimmt für die zum Verkauf 
 angebotenen, entweichenden und eingegangenen Vögel keinerlei Haftung. 
 
4. Es dürfen nur gesunde Vögel zum Verkauf angeboten werden. Offensichtlich 

kranke oder verletzte Vögel sowie sehr scheue Vögel können durch die 
Börsenleitung aus dem Verkaufsraum entfernt werden. Es werden KEINE 
Vögel zurückbehalten!!!! 

 
5. Der Veranstalter stellt eine Börsenaufsicht; dieser ist Folge zu leisten. 
 
6. Einheimische Vögel dürfen nur mit entsprechender Bewilligung (Haltebe-

willigung muss bei der Börsenleitung deponiert sein!) verkauft werden. 
 
7. Ueber die zum Verkauf angebotenen Vögel wird eine Kartei geführt. 
 (Käufer & Verkäufer -Adresse, Vogelart, Alter, Geschlecht, usw.) 
 
8. Volièren und Käfige dürfen nicht überbesetzt werden. Es gelten folgende 

Verordnungen für die Anzahl Vögel pro Volière/Käfig: 
 COM 4 (kleine Käfige): 
 für Exoten, Kanarien, Wellensittiche max. 6 Vögel 
   (je nach Art und Grösse) 
 COM 3 (grosse Käfige) 
 für Sittiche und Klein-Papageien: 2 bis 4 Vögel 
   (je nach Art und Grösse) 
 Voliere für Papageien + Gross-Sittiche: (je nach Art und Verträglichkeit) 
 L x B x H:   100 x 100 x 200 cm 
 

Der Transport nach Kauf ist Sache des Käufers, Transport nicht verkaufter  
Restbestände Sache des Anbieters. Die Tiere dürfen im Börsenlokal nicht in  
Transportboxen verbleiben. 

 
9. Grobfahrlässig beschädigte Volièren/Käfige werden verrechnet. 
 
10. In sämtlichen Fällen, in denen das vorliegende Reglement keine Regelung 
 vorsieht, entscheidet die Börsenleitung. 
 
 

Altdorf, im Januar 2012 / Exotis Uri 


